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Bekanntmachung 

 
 

Der Stadtrat der Stadt Hallenberg hat am 12.06.2024 die Aufstellung der 29. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Hallenberg – Bereich Hallenberg SüdWest gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. Ziel der Planung ist die Ausweisung von Flächen für die Windenergie (§ 11 Abs. 2 BauNVO). 
 
Die Stadt Hallenberg ist bestrebt, den Anteil an erneuerbaren Energien in ihrem Stadtgebiet zu erhöhen und 
beabsichtigt zusätzliche Flächen für die Windenergie gemäß § 245e BauGB auszuweisen. Zu diesem Zweck 
sollen im südwestlichen Bereich an der Grenze zu Bad Berleburg drei insgesamt rd. 160 ha große 
Sonderbauflächen Windkraft -als überlagernde Darstellung- entstehen. 
  
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 BauGB bekannt gemacht. 
 
Das Plangebiet liegt im südwestlichen Bereich von Hallenberg. Der Geltungsbereich umfasst das Flurstücke 
10 (teilweise), 22 (tw.), 23, 25 (tw.), 29, 30 (tw.), 37 (tw.), 36 (tw.), 33 (tw.) in der Flur 16 sowie Flurstück 48 
(tw.) in der Flur 14, Gemarkung Hallenberg. 
 
Die Abgrenzung ist den nebenstehenden Übersichtskarten zu entnehmen. 
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Hallenberg, den 03.07.2024 
Eppner, Bürgermeister 
 




